
Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken-
oder Zeichenrechts: Klägerin

Entgegengehaltenes Marken- oder Zeichenrecht: Gemeinschaftswort-
marke „TORRES 10“ für Waren der Klasse 33 (Nr. 466896),
zahlreiche andere Gemeinschafts-, nationale und internationale
Marken.

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Stattgabe und dementspre-
chend Zurückweisung der Markenanmeldung.

Entscheidung der Beschwerdekammer: Stattgabe, Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und Zurückweisung des Wider-
spruchs.

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord-
nung Nr. 40/94 (1), da die Gefahr einer Verwechslung zwischen
den streitigen Marken bestehe.

(1) Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über
die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

Klage, eingereicht am 9. Januar 2007 — Grupo Promer
Mon-Graphic/HABM — PepsiCo (Geschmacksmuster)

(Rechtssache T-9/07)

(2007/C 56/66)

Sprache der Klageschrift: Englisch

Parteien

Klägerin: Grupo Promer Mon-Graphic, SA (Sabadell, Spanien)
(Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin R. Almaraz Palmero)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: PepsiCo,
Inc. (New York, USA)

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM
vom 27. Oktober 2006 in der Sache R 1001/2005-3 aufzu-
heben;

— dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)
und der Beteiligten PepsiCo, Inc. die Kosten für das Verfah-
ren vor dem Gericht erster Instanz einschließlich der des Ver-
fahrens vor der Dritten Beschwerdekammer aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, dessen Nichtigerklärung
beantragt wurde: Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
für „Werbeartikel für Spiele“ — Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Nr. 74463-1

Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters: PepsiCo, Inc.

Antragstellerin im Verfahren auf Nichtigerklärung des Gemeinschafts-
geschmacksmusters: die Klägerin

Im Nichtigkeitsverfahren geltend gemachtes Geschmacksmuster der
Antragstellerin: Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
für „Metallschild(er) für Spiele“ — Gemeinschaftsgeschmacks-
muster Nr. 53186-1

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Erklärung der Nichtigkeit
des Gemeinschaftsgeschmacksmusters

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der Entscheidung
der Nichtigkeitsabteilung und Abweisung des Antrags auf Nich-
tigerklärung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ters

Klagegründe: Dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ter Nr. 74463-1 fehle Neuheit und Eigenartigkeit im Vergleich
mit dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr.
53186-1, das Priorität aufgrund eines älteren spanischen
Geschmacksmusters in Anspruch nehme.

Klage, eingereicht am 8. Januar 2007 — FVB/HABM —

FVD (FVB)

(Rechtssache T-10/07)

(2007/C 56/67)

Sprache der Klageschrift: Deutsch

Parteien

Klägerin: FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung
mbH (Osnabrück, Deutschland) (Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt P. Koehler)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: FVD
Gesellschaft für Finanzplanung und Vorsorgemanagement
Deutschland mbH

Anträge der Klägerin

— Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har-
monisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster
und Modelle) (HABM) in der Beschwerdesache R
1343/2005-4 vom 6. November 2006 dahin gehend abzu-
ändern, dass die Entscheidung vom 12. September 2005
über den Widerspruch Nr. B 549 362 der Finanz- und Ver-
sorgungsdienstgesellschaft für Finanzberatung und Vorsorge-
management mbH gegen die Anmeldung Nr. 2 126 175
aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen wird;

— dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
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